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Betrifft: Stellungnahme zum Zntwurf der 2. �rovelle 
zu.!"! Studienförderuni;sge�etz 1983 
GZ 68.159/16-17/95 

'.Ur haben den En twurf der 2. !iovelle durchgearbei tat und neh�en -.'de 
folbt Stellung: 

1) $ 2 (1� lit. c �l tersgren ze 

Die altersgrenze ";:urde von 35 Jahren mit ';)i spens a.uf 40 Jahre ohne 
Dispens geändert. ",Vir sind der He i!'r:.mg , dar: es ,vei terhin f ür be-
sonders berücksichtigungz\"IÜrdige Fälle wle bisher eine Dispens geben 
sollte. 

2) § 13 (7) a Druckfehlerberichtigung 

-.�ir nehmen an, daß es richtig heiß)'en muß: 
für die ersten S 48.000,-- 0 vff 
und n ic ht , wie angeführt S 40.000,-- 0 vff 

3) § 28 (1) "hervorragende Leistung" 

Dieser Paragraph ist zumindest für den 3ereich un serer Akademie durch 
seine unklaren Fo rmul ierungen nicht handhabbar: N�ich welchen Kri terien 
sind "hervorragende Leistungen" zu iefinieren?-.lus dem allge:1einen 
Teil der Erläuterun5'en seht he rvor, daß sine "�rotenprämierun g " un-

o er.:ünscht erscheirlt. Kri terien der 3edür-f tigkai t können wohl auch nicht 
herangl?zogen werden, da eine sQziale Förderung3würdigkeit '''allerdings 
in e�1eitertem'�mfan g als nach den S Qstimm u�gen des Studienfö�derungs­
gesetzes " ( vgl. Erl. Sei ta 3) nur eine prinzipiell' nötige Voraus '3etzung 
zur Verleihung dieses Stipendiums d�rstel lt , die Studienleistungen aber 
als maßgeblich apostrc:Jhiert werden. ','iir s::'nd der :..ieinung, daß der 
gan ze Absatz v iel konkreter formuli�rt gehö rt. 

4) � 26 (1) ZuschuS zur Studien�e:hilfe 

Die Formulierungen dieses Paragr�phen (im �bs. 1 �ufze.�lung Jer einen 
"Studienabschni tt" abschließenden Prüfung, im Äbs. 2 "S:ochschulort") 
13.ssen uns verm uten , iuß fU!" uns ,kaine !lZUs�hüs3e lä. zur .:.tl.llianbei­
hilte" vorGesehen sind, wO::lit eine: 3en�chteUi,-,,--ung der St:.lJ. enten d er 
�ozial�kade�i3n Ge�aban er3cheint. 
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D!!. unkl�re Formulierungen zu Interpretationssch'.'/ieritS'kei ten uni zu 
Nachteilen für- die Stipendienbe'.ver;.)'3r führen, ersuchen ':dr um 
sprachliche Präzisierung oier Aufn�hme 'von 30nderregelungen für 
die Akademien. 

5) § 32 �andlunbsfähigkeit 

Dieser Begriff ist durch den richtigen 3egriff "Geschäftsfähigkei t" 
bz�v. in Zeile .:+ "geschäftsfähi5''' zu ersetzen. 

Wei tere ':iUn3che und 'lorsc hl äöe : 

Wir ersuchen Sie, dia Studer.tenau�'·"lC3i!3e der Sozialakade::lien den 
Studentel�au�,veisen der Universi t:iten anzuG!.ei�::en ( ev. Ste:::pelnari<:e 
notwendig ) . 1U t unseren Auz',vcisen er�al ten ':!i= :a3t keine 3eg'lns tigunc;en 
und ,sind somit gegenüber den Hochschulstudenten benachteiligt. 

�ir ersuchen höflich �� 3erlcksichtigung unserer Stellungn�hme ZU::l 

3nt'lIUrf der 2. Novelle und um 3earbei tung unseres 'lor::chl.:.ges bezü5'l. 
Gleichstellung der Studentenausweise mit der UniversitEt und 
verbl eiben 

mit freundl ichen Grüßen 
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